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224. Bundesgesetz: Entgeltliche Veräußerungen und Belastung von unbeweglichem Bundes-
vermögen

2 2 5 . Verordnung: Untersagung der Herausgabe oder Anwendung von Preisempfehlungen
2 2 6 . Verordnung: Festsetzung eines Tarifes für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
2 2 7 . Verordnung: Meldung der Lagerstände und Umsätze von bestimmten Futtermitteln

2 2 4 . Bundesgesetz vom 17. Juni 1971
betreffend entgeltliche Veräußerungen und
Belastung von unbeweglichem Bundesver-

mögen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen ist zu
nachstehenden Verfügungen über unbewegliches
Bundesvermögen zu folgenden Preisen bzw.
Schätzwerten ermächtigt:
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§ 2. In § 1 des Bundesgesetzes vom 9. Juli
1970, BGBl. Nr. 209/1970, betreffend entgeltliche
Veräußerungen und Belastungen von unbeweg-
lichem Bundesvermögen, hat Punkt 6 zu lauten:

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesge-
setzes ist der Bundesminister für Finanzen be-
traut.

Jonas
Kreisky Androsch

2 2 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 17. Juni
1971, mit der die Herausgabe oder Anwen-
dung von Preisempfehlungen untersagt wird

Auf Grund des § 36 1 des Kartellgesetzes 1959,
BGBl. Nr. 272, in der Fassung der 5. Kartell-
gesetznovelle, BGBl. Nr. 241/1968, wird ver-
ordnet:

§ 1. Für die nachstehend angeführten Waren-
gattungen wird untersagt, im geschäftlichen Ver-
kehr Preisempfehlungen, sofern sie nicht gemäß
§ 1 Abs. 2 lit. b des Kartellgesetzes 1959 in der
Fassung der 4. Kartellgesetznovelle, BGBl.
Nr. 174/1962, als Kartell gelten und nicht Emp-
fehlungen von Kalkulationsrichtlinien gemäß
§ 36 c des Kartellgesetzes 1959 in der Fassung der
4. Kartellgesetznovelle sind, herauszugeben oder
anzuwenden:

1. Photographische Apparate, Blitzlichtapparate
oder Vorrichtungen für photographische oder
kinematographische Zwecke,

2. Schmalfilmkameras und Projektoren,

3. Stehbildprojektionsapparate, photographische
Vergrößerungs- und Verkleinerungsapparate,

4. Apparate und Ausrüstungen für photogra-
phische Laboratorien, Photokopiergeräte für das
Kontaktverfahren, Filmspulen, Projektions-
schirme,

5. Objektive für photographische Zwecke,
6. Belichtungsmesser,
7. unbelichtete Filme für photographische und

kinematographische Zwecke,
8. Photopapiere,
9. Taschen für Photogeräte.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Verord-
nung werden gemäß § 48 b des Kartellgesetzes
1959 in der Fassung der 5. Kartellgesetznovelle
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld-
strafe bis zu 60.000•— S oder mit Arrest bis zu
acht Wochen bestraft.

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971 in
Kraft und verliert mit 30. Juni 1972 ihre Wirk-
samkeit.

Staribacher

2 2 6 . Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 18. Juni 1971 über die Fest-
setzung eines Tarifes für die Kraftfahrzeug-

Haftpflichtversicherung

Auf Grund des § 60 Abs. 2 des Kraftfahr-
gesetzes 1967, BGBl. Nr. 267, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie verordnet:

§ 1. Der gemäß § 59 Abs. 1 des Kraftfahr-
gesetzes 1967 zu schließenden Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung muß der in der Anlage
enthaltene Tarif für die Kraftfahrzeug-Haft-
pflichtversicherung zugrunde liegen.

§ 2. (1) Der in der Anlage enthaltene Tarif
stellt einen Höchsttarif dar.

(2) Die Versicherer können in ihrem Ge-
schäftsplan von diesem Höchsttarif, jedoch nicht
zum Nachteil des Versicherungsnehmers, ab-
weichen. Die Abweichungen dürfen sich nur
auf die Prämienbeträge, die Nebengebühren, die
Nachlässe und die Sätze für den Kurztarif be-
ziehen. Durch das Zusammenwirken dieser Ab-
weichungen darf die Prämie nach dem Höchst-
tarif nicht überschritten werden.

(3) Jeder Versicherer hat den Tarif seines
Geschäftsplanes für die Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung, den er anwenden will, vor dem In-
krafttreten des Tarifes, bei künftigen Änderungen
desselben spätestens zwei Wochen vor dessen An-
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wendung, dem Bundesministerium für Finanzen
mit einer ausreichenden Begründung zur Kennt-
nisnahme einzureichen. Dieser Tarif darf in
seinem Aufbau vom Höchsttarif nicht ab-
weichen; es ist nicht zulässig, andere Unter-
scheidungsmerkmale für die Tarifierung einzu-
führen, jedoch kann der Tarif eine Prämien-
rückvergütung (Bonus) gegen Entrichtung ver-
sicherungstechnisch gerechtfertigter Prämienzu-
schläge vorsehen.

§ 3. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971
in Kraft.

(2) Bei bestehenden Versicherungsverträgen
gebührt dem Versicherer die gemäß § 2 fest-
gesetzte Prämie vom Tag des Inkrafttretens dieser
Verordnung an.

(3) Für die Berechnung sich ergebender Prä-
mienaufzahlungen kann die Zahl der Tage, auf
die sie sich beziehen, so auf- oder abgerundet
werden, daß sie durch zehn ohne Rest teilbar ist.
Hiebei sind weniger als fünf Tage zu vernach-
lässigen und fünf oder mehr Tage auf zehn Tage
aufzurunden.

(4) Die Prämienrückvergütung für Schaden-
freiheit (Bonus) im Sinn der lit. g der Vor-
bemerkungen zum Tarif (Anlage zur Verordnung
des Bundesministeriums für Finanzen, BGBl.
Nr. 402/1967) ist in voller Höhe letztmals zu
leisten, wenn das Versicherungsverhältnis in den
Kalenderjahren 1969 und 1970 schadenfrei ver-
laufen ist; sie ist mit drei Viertel des vollen Aus-
maßes zu leisten, wenn das Versicherungsver-
hältnis in der Zeit vom 1. Jänner 1970 bis 30. Juni
1971 schadenfrei verlaufen ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer Entschädigungsansprüche aus in
der Zeit vom 1. Jänner 1970 bis zum 30. Juni 1971
eingetretenen Schäden befriedigt oder anerkannt,
dem Versicherer gegenüber jedoch nicht geltend
gemacht, so ist der Versicherer verpflichtet, dem
Versicherungsnehmer die erbrachte Leistung,
ungeachtet des Art. 8 der AKHB 1967, Anlage
zur Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen BGBl. Nr. 401/1967, bis zum Ausmaß
von 10 v. H. der Jahresprämie zu ersetzen.

Androsch

Anlage

Tarif für die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung
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2 2 7 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 22. Juni
1971 betreffend Meldung der Lagerstände
und Umsätze von bestimmten Futtermitteln

Auf Grund des § 34 Abs. 1 lit. c und d,
Abs. 2 und 3 des Marktordnungsgesetzes 1967,
BGBl. Nr. 36/1968, in der Fassung der
2. Marktordnungsgesetz-Novelle 1970, BGBl.
Nr. 411, wird verordnet:

§ 1. Diese Verordnung findet auf folgende
Waren in- und ausländischer Herkunft Anwen-
dung: Futtermais, Futtergerste, Futterhafer,
Kleie und Futtermehle.

§ 2. Mischfutter herstellende Betriebe, Landes-
produktenhändler und landwirtschaftliche Ge-
nossenschaften, deren Geschäftstätigkeit sich auf
die im § 1 genannten Waren bezieht, sind ver-
pflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestim-
mungen die Lagerstände und Umsätze dieser
Waren zu melden. Die Verpflichtung trifft auch
einschlägige Großhandelsbetriebe, soweit diese
nicht schon gemäß dem ersten Satz meldepflichtig
sind.

§ 3. Die Meldungen sind für jeden Kalender-
monat an den Getreidewirtschaftsfonds zu er-

statten und diesem bis längstens 5. des Monats,
der dem Berichtsmonat folgt, einzusenden. Die
Erstattung der Meldung hat mit dem vom Ge-
treidewirtschaftsfonds nach dem Muster der An-
lage aufzulegenden Formblatt zu erfolgen. Die
Meldung ist auch zu erstatten, wenn Lager-
stände nicht vorhanden sind und Umsätze nicht
getätigt wurden (Leermeldung).

§ 4. Die Meldepflichtigen haben den ordnungs-
gemäß ausgewiesenen Organen des Getreidewirt-
schaftsfonds die Einsichtnahme in Unterlagen
über die Lagerhaltung und die Umsätze zu ge-
währen, wenn Grund zu der Annahme gegeben
ist, daß Meldungen nach dieser Verordnung un-
richtig erstattet worden sind.

§ 5. Unvollständige und unrichtige Angaben
in der Meldung sowie die Unterlassung oder
nicht rechtzeitige Erstattung der Meldung wer-
den — sofern die Tat nicht einem strengeren
Strafgesetz unterliegt — gemäß § 58 Abs. 1 und 2
des Marktordnungsgesetzes 1967 als Verwal-
tungsübertretung bestraft.

§ 6. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1971
in Kraft.

Weihs
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